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Sehr geeinter I

Ich beziehe mich auf line Beschwerde vom 3 September 2009 wegen unzulänglicher Umsetzung 
des Artikels 37 der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsclie und der Terrorismusfinanzierung durch die Bundesrepublik Deutschland.

Ich freue mich Ilmen mitteilen zu können, dass - nachdem die Kommission am 28. Januar 2011 
eine mit Gründen versehene Stellungnahme gemäß Artikel 258 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union abgegeben hat - die Bundesrepublik Deutschland dem 
Gemeinschaftsrecht nachgekommen ist. Es haben nunmehr alle deutschen Bundesländer die 
entsprechenden Aufsichtsbehörden bestimmt und damit Artikel 37 der Richtlinie 2005/60/EG 
umgesetzt. Ihr Fall konnte somit geklärt werden.

Wir werden der Kommission daher vorschlagen, das Verfahren in einer nächsten Sitzung 
einzustellen. Sollten Sie über neue Informationen verfügen, die auf eine Verletzung des 
Gemeinschaftsrechts hinweisen, teilen Sie uns diese bitte so rasch wie möglich, spätestens 
jedoch binnen eines Monats nach dem Datum dieses Schreibens mit.

Zu Ihrer weiteren Information möchte ich daraufhinweisen, dass Ihre Beschwerde vom 17. Mai 
2011 gesondert zum Aktenzeichen CHAP(2011)01497 bearbeitet wird und unabhängig vom 
Ausgang des gegenständlichen Verfahrens ist. Für die Beantwortung der in diesem Schreiben 
aufgeworfenen Fragen ist eine weitergehende Prüfung notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,
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